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Öffentliches Recht. Die Regelung im
Berliner Zweckentfremdungsrecht, wonach
für Ersatzwohnraum zeitlich unbegrenzt ein
geringer Mietpreis festgelegt werden muss,
verletzt den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
und ist nichtig.

VG Berlin, Urteil vom 27. August 2019,
Az. VG 6 K 452.18 (nicht rechtskräftig)

Im Zweckentfremdungsrecht ist ein
Mietendeckel verfassungswidrig
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DER FALL

Ein Grundstück in Berlin-Charlottenburg
ist mit einem Mehrparteienhaus aus dem
Jahr 1960 bebaut. Das Haus umfasst 30
Mietwohnungen, hat eine Wohnfläche
von über 1.300 m2 und steht seit einem
Jahr leer. Die Eigentümerin will das
Gebäude durch einen Neubau mit 60
Eigentumswohnungen und einer Fläche
von 3.500 m2 ersetzen. Nach dem Zweck-

entfremdungsrecht ist für den Abriss eine
Genehmigung nötig, die das Bezirksamt
Charlottenburg-Wilmersdorf aber nicht
erteilen will. Die Begründung: Die Neu-
bauwohnungen seien für einen durch-
schnittlich verdienenden Arbeitnehmer-
haushalt nicht bezahlbar. Dagegen klagte
die Eigentümerin.
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DIE FOLGEN

Der Abriss muss genehmigt werden, so
das VGBerlin. DerWohnraumverlust wird
durch denNeubaumehr als ausgeglichen,
denn es entsteht eine größereWohnfläche
als zuvor. Trotz eines höheren Standards
dienen die Eigentumswohnungen der
Versorgung des allgemeinen Wohnungs-
markts. Die Voraussetzung für eine
Abrissgenehmigung, nämlich dass Ersatz-
wohnraum nicht mehr als 7,92 Euro/m2

netto kalt kosten darf, ist nichtig. Denndas

Zweckentfremdungsverbot dient nicht
dem Schutz der Mieter. Vielmehr soll es
verhindern, dass bestehender Wohnraum
anderweitig genutzt wird. Das rechtfertigt
aber keine Mietpreisregulierung für die
neuen Wohnungen. Im Gegenteil werden
hierdurch Neubauten wesentlich er-
schwert. Dass für Ersatzwohnraum jegli-
cher Art und Lage zeitlich unbegrenzt ein
geringer Mietpreis festgelegt wird, verletzt
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
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WAS IST ZU TUN?

Nachverdichtungen und Innenentwick-
lungen sind das Gebot der Stunde, schei-
tern aber häufig an Restriktionen alter
Bebauungspläne oder neuerdings am
Zweckentfremdungsrecht. Denn das Land
Berlin hat den Abriss von schützenswer-
temWohnraum unter Genehmigungsvor-
behalt gestellt und verlangt, dass Ersatz-
wohnraum geschaffen wird. Aber dieser
Ersatzwohnraum soll nach aktueller
Rechtslage zudem preisgedämpft sein.
Das erweist sich als massive Neubau-
bremse, v.a. wenn das Baurecht durch
einen Bebauungsplan qualifiziert und

auch ein Sozialwohnanteil von 30% zu
6,50 Euro/m2 realisiert werden müssen.
Erfreulich ist, dass das VG der Mietober-
grenze im Zweckentfremdungsrecht eine
Abfuhr erteilt: Die Regelung ist nichtig.
Gleiches gilt für die Pläne des Landes Ber-
lin, dieMieten zu deckeln. Neben der vom
VG auch in Zweifel gezogenen Gesetzge-
bungskompetenz fehlt entsprechenden
Plänen in jedemFall die Verhältnismäßig-
keit. Dass das Land Berlin zur Räson fin-
det, darf gleichwohl bezweifelt werden.
Auch weiterhin müssen wohl die Gerichte
bemüht werden. Anja Hall

Rechtsanwalt
Dr. Alexander Wronna
von KNH Rechtsanwälte

Quelle: KNH

Architektenrecht. Ist der Architekt nur mit
der Genehmigungsplanung beauftragt, gilt
die Architektenleistung dann als
abgenommen, wenn der Bauherr die
Planungsunterlagen für den Bauantrag
einreicht.

OLG Köln, Urteil vom 21. Februar 2019,
Az. 16 U 140/18

Wird der Bauantrag gestellt, ist
Leistungsphase 4 abgenommen
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DER FALL

Ein Bauherr plante vier Neubauten mit
jeweils mehreren Wohneinheiten. Er
beauftragte einen Architekten mit den
Objektplanungsleistungen bis zur Leis-
tungsphase 4 der HOAI, also der Geneh-
migungsplanung, sowie der Erstellung
einer Wohnflächenberechnung für Neu-
bauten. Der Architekt arbeitete den Bau-
antrag aus, den der Bauherr auch beim
Bauamt einreichte. Daraufhin, im August

2011, stellte der Architekt dann seine
Schlussrechnung, die der Bauherr einen
Monat später ohne Vorbehalt zahlte. Im
Juni 2017 allerdings verklagte der Bauherr
seinen Architekten. Er fordert Schaden-
ersatz, weil die Wohnflächen fehlerhaft
ermittelt worden seien. Der Architekt will
nicht bezahlen. Er ist der Auffassung, dass
die Ansprüche seines Auftraggebers ver-
jährt sind.
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DIE FOLGEN

Der Rechtsstreit landet beimOLG in Köln,
das dem Architekten Recht gibt. Die
AnsprüchedesBauherrn sind verjährt; der
Architekt muss ihm keinen Schadenersatz
bezahlen. Letztlich ging es in dem Rechts-
streit um die Frage, wann die Leistung des
Architekten abgenommen ist. Denn ab
diesem Zeitpunkt beginnt die Verjäh-
rungsfrist zu laufen. Das OLG entschied,
dass – wenn der Architektmit der Planung
bis zur Leistungsphase 4 HOAI beauftragt
ist – die Abnahme der Architektenleistung
bereits dann erfolgt, wenn der Bauherr die
Planungsunterlagen im Rahmen des Bau-

genehmigungsantrags bei der zuständi-
gen Behörde einreicht. Dies gilt jedenfalls
dann, wenn der Auftraggeber die Schluss-
rechnung des Architekten vorbehaltlos
begleicht. Die Verjährungsfrist beträgt
fünf Jahre; sie wurde durch die Abnahme,
die bereits im Jahr 2011 erfolgt ist, in Gang
gesetzt. Hätte der Bauherr innerhalb die-
ser Frist seine Klage erhoben, wären seine
Ansprüche nicht verjährt.Weil er aber erst
im Jahr 2017 geklagt hat, ist die Fünfjah-
resfrist abgelaufen und ihm steht kein
Schadenersatz mehr zu.
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WAS IST ZU TUN?

Nach Auffassung des OLG Köln ist das
Einreichen dauerhaft genehmigungsfä-
higer Planungsunterlagen ausreichend,
damit der beauftragte Architekt die HOAI-
Leistungsphase 4 erfüllt hat. Allerdings
haben weder der Architekt noch der Bau-
herr Einfluss darauf, dass das Bauamt auf
der Grundlage der eingereichten Unterla-
gen auch tatsächlich eine Baugenehmi-
gung für das Vorhaben erteilt. Das Risiko

fällt damit in die Sphäre des Bauherrn. Er
muss gegebenenfalls seinen Anspruch auf
Erteilung einer Baugenehmigung öffent-
lich-rechtlich durchsetzen, verliert aber
zugleich Ansprüche gegen den Architek-
ten. Will ein Bauherr das verhindern,
sollte er eine entsprechende Vereinba-
rung in den Architektenvertrag aufneh-
men. Anja Hall

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Ein Makler, der beim
Käufer den Eindruck erweckt, er müsse
die Immobilie kaufen und eine
erfolgsunabhängige Provision zahlen,
verwirkt seinen Provisionsanspruch.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 5. Oktober 2018,
Az. 7 U 194/17 (BGH, Beschluss vom 6. Juni 2019,
Az. I ZR 192/18, NZB zurückgewiesen)

Wer Kunden unter Druck setzt,
verliert seine Maklerprovision
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DER FALL

Ein Immobilienmakler legte dem Kauf-
interessenten eine vorformulierte Reser-
vierungsvereinbarung vor. Dieser sollte
darin „rechtsverbindlich“ erklären, dass er
das Objekt zu einem Kaufpreis von
615.000 Euro erwirbt und nach der Kauf-
vertragsbeurkundung eine Maklerprovi-
sion von 3,57% des Kaufpreises bezahlt.
Der Makler wollte die Vorbereitung der
Beurkundung in die Wege leiten. Sollte
der Kaufvertrag ausGründen, die der Inte-

ressent zu vertreten hat, nicht zustande-
kommen, musste er die entstandenen
Kosten übernehmen. Die Reservierungs-
gebühr betrug 2.000 Euro. Diese Summe
sollte bei Abschluss des Kaufvertrags auf
die Maklerprovision angerechnet werden,
aber auch dann beim Makler verbleiben,
wenn es nicht zum Kauf kommt. Der Käu-
fer zahlte die Provision, forderte sie dann
aber vom Makler zurück.
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DIE FOLGEN

Die Klage des Käufers hatte erst in der
zweiten Instanz Erfolg. Der Makler hat
zwar eine Maklerleistung erbracht, aber
die Provision ist dennoch verwirkt – weil
der Makler ihrer „unwürdig“ ist.
§ 654 BGB, der die Verwirkung des Mak-
lerlohnanspruchs regelt, bezieht sich dem
Wortlaut nach zwar nur auf eine unzuläs-
sige Doppeltätigkeit, ist aber auch dann
anzuwenden, wenn sich derMakler seiner
Provision als „unwürdig“ erweist. Hier hat
der Makler in erheblichem Ausmaß einen
wirtschaftlichen und zudem rechtlich
nichtigen Druck ausgeübt. Die Reservie-

rungsvereinbarung enthielt die Formulie-
rung „rechtsverbindlich“, obwohl sie
formnichtig war. Beim Kunden wurde der
irrige Eindruck erweckt, dass er sich nicht
mehr frei zum Abschluss des Grund-
stückskaufvertrags entschließen kann und
auch keine Möglichkeit mehr hat, den
Kaufpreis zu verhandeln. Die Reservie-
rungsvereinbarung enthält zudem eine
erfolgsunabhängige Zahlungsverpflich-
tung über 2.000 Euro, dies entspricht 9%
des üblichen Maklerhonorars. In der
Gesamtschau war der Druck, der auf den
Kunden ausgeübt wurde, unzulässig.
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WAS IST ZU TUN?

Beim Abschluss von Reservierungsverein-
barungen ist Vorsicht geboten. Wird
durch die Zahlungsverpflichtung ein wirt-
schaftlicher Druck auf den Interessenten
zum Erwerb ausgeübt werden, muss sie
notariell beurkundet werden. Ein solcher
wirtschaftlicher Druck liegt in der Regel
dann vor, wenn die Reservierungsgebühr,
die der Interessent zahlen soll, mindes-

tens 10% der üblichen Provisionshöhe
beträgt. Wie die Entscheidung zeigt, kann
der Betrag im Einzelfall aber auch niedri-
ger liegen. Außerdem darf nicht der
Eindruck erweckt werden, dass der
Interessent mit der Unterzeichnung einer
privatschriftlichen Vereinbarung zum
Abschluss eines Kaufvertrags verpflichtet
ist. Anja Hall

Rechtsanwalt
Dr. Holger Wolf

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Bilden ein
Grundstücksübertragungs- und ein
Durchführungsvertrag, der mit der
Aufstellung eines Bebauungsplans
zusammenhängt, eine rechtliche Einheit,
müssen beide Verträge beurkundet werden.

OLG Köln, Beschluss vom 16. Mai 2019,
Az. 19 U 207/18

Durchführungsvertrag scheitert
an fehlender Beurkundung
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DER FALL

Ein Unternehmen schloss mit der
Kommune einen notariellen Grund-
stücksübertragungsvertrag. Damit dieser
wirksam wird, mussten zunächst ein
vorhabenbezogener Bebauungsplan und
ein dazugehöriger Durchführungsvertrag
rechtskräftig werden. Nach der Beurkun-
dung des Kaufvertrags schlossen die Par-

teien zwar einen Durchführungsvertrag,
jedoch nicht in notarieller Form. Das
Unternehmen erbrachte Leistungen für
Erschließungsmaßnahmen und die Kom-
mune fasste den Aufstellungsbeschluss
für den Bebauungsplan. Dann verlangte
das Unternehmen die Übereignung der
Grundstücke – ohne Erfolg.
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DIE FOLGEN

Durch die aufschiebende Bedingung in
Bezug auf den Durchführungsvertrag
wurde der Grundstückserwerb davon
abhängig gemacht, dass dieser Durchfüh-
rungsvertrag wirksam ist. Deshalb hätte er
notariell beurkundet werden müssen.
Weil das nicht geschehen ist, liegt ein
Formmangel vor und die Bedingung ist
nicht eingetreten. Auch die weitere auf-
schiebende Bedingung – die Rechtskraft
des Bebauungsplans – war nicht eingetre-
ten und konnte, so das OLG, zudem nicht
mehr eintreten: Der Formmangel wird
zwar rückwirkend geheilt, wenn der

Erwerber im Grundbuch eingetragen
wird. Ein wirksamer Satzungsbeschluss
für den Bebauungsplan setzt aber voraus,
dass bereits bei der Beschlussfassung ein
wirksamer Durchführungsvertrag vorliegt
(§ 12 BauGB), was hier nicht der Fall war.
Selbst wenn durch die Übertragung der
Grundstücke der Durchführungsvertrag
rückwirkend geheilt worden wäre, konnte
der Bebauungsplan nicht mehr rechts-
wirksam werden. Deshalb entschied das
OLG, dass der Kläger keinen Anspruch auf
die Übereignung der Grundstücke hat.
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WAS IST ZU TUN?

Die für Grundstückskaufverträge vorge-
schriebene notarielle Form muss im Hin-
blick auf den Abschluss weiterer Verträge,
die im Zusammenhang mit dem Grund-
stücksgeschäft stehen, immer genau
geprüft werden. Das zeigt dieser Fall ein-
drücklich. Gerade wenn aufschiebende
Bedingungen vereinbart werden, die sich
auf den Abschluss weiterer Verträge
beziehen, ist Vorsicht geboten:Möglicher-
weise wird gerade durch diese Bedingun-
gen eine rechtliche Einheit geschaffen, die

dazu führt, dass weitere Verträge beur-
kundet werden müssen. Alternativ kön-
nen andere Gestaltungsmöglichkeiten
geprüft werden. So hätte im vorliegenden
Fall zunächst der Durchführungsvertrag,
für den die notarielle Form nicht vorge-
schrieben ist, geschlossenwerden können
– unter der Bedingung, dass der Grund-
stücksübertragungsvertrag abgeschlossen
wird. Häufig können gegenseitige Abhän-
gigkeiten auch durch Rücktrittsrechte
gelöst werden. Anja Hall

Was wäre ein Notar ohne seine Mitarbei-
tenden? Nichts oder jedenfalls nicht viel.
Zwar steht der Notar in der Außendarstel-
lung der Kanzlei meist im Vordergrund.
Dennweil derGrundsatz der persönlichen
Amtsausübung gilt,muss er viele Tätigkei-
ten, insbesondere die Beurkundungen
und Beglaubigungen, höchstpersönlich
vornehmen. Seine Mitarbeitenden unter-
stützen ihn aber intensiv – und bleiben
dabei keineswegs nur im Hintergrund.

Eine bedeutende Rolle kommt den
Notarfachangestellten zu. Diese sind dazu
ausgebildet, Verträge eigenständig vorzu-
bereiten und nach der Beurkundung zu
vollziehen. Bei der Vorbereitung von Ver-
trägen beschränkt sich ihre Tätigkeit
keineswegs darauf, Textbausteine zu-
sammenzusetzen. Vielmehr gehört es
zur Aufgabe der Notarfachangestellten,
die Vertragsparteien über Gestaltungs-
möglichkeiten zu beraten und so auch
komplexere Verträge individuell zu
gestalten.Damit geht einher, dass sie fach-
lich besonders qualifiziert sein müssen
und zudem in der Lage sein sollten, mit
Menschen unterschiedlichster Couleur
adäquat zu kommunizieren und sich in
die spezifischen Belange der Mandanten
einzudenken.

Eine fundamentale Rolle spielt dabei
die (fach-)sprachliche Kompetenz: Von
einem Notarfachangestellten wird ver-
langt, mit Gesetzestexten zu arbeiten und
rechtssichere Formulierungen zu gestal-
ten. Zugleich muss er aber auch den Spa-
gat meistern, den Mandanten diese juris-
tischen Texte in allgemeinverständlicher
Sprache zu erläutern. Er muss komplexe
Sachverhalte in einer für Laien verständli-
chenArt darstellen – und dies auf vielfälti-
gen Gebieten.

Der Hintergrund dieser breitgesteckten
Anforderung ist: Das Leistungsspektrum
eines Notars ist weit, sehr weit. Es
beschränkt sich nicht nur auf ein oder
zwei Rechtsgebiete. Vielmehr erstreckt es
sich von Grundstücksangelegenheiten
über die Gründung und Umstrukturie-
rung von Unternehmen sowie erbrechtli-
che und familienrechtliche Gestaltungen
bis hin zu Vorsorgeangelegenheiten, Ver-
einssachen und Schlichtungen.

Nicht nur der Notar, auch seine Mit-
arbeitenden müssen deshalb über hervor-
ragende Kenntnisse in diesem ganzen
Spektrum der vorsorgenden Rechtspflege
verfügen. Und sie haben die Aufgabe, ihr
Wissen stets auf dem aktuellen Stand zu
halten.

Ein weiterer Aspekt: Notaren kommt
eine Vorreiterrolle im elektronischen
Rechtsverkehr zu. So wird beispielsweise
mit dem Registergericht ausschließlich
elektronisch kommuniziert, und eine
Digitalisierung des Grundbuchverfahrens
befindet sich im Aufbau. Dass ein Notar-
fachangestellter deshalb gehobene EDV-
Kenntnisse mitbringenmuss, versteht sich
quasi von selbst.

Fachlich komplexes und genaues
Arbeiten sowie soziale Kompetenz im
Umgang mit Mandanten – das klingt
nach einem anspruchsvollen Job, der
sicherlich nicht jedem liegt. Auf der ande-
ren Seite lässt sich argumentieren, dass
der Beruf krisensicher ist, denn in jeder
Wirtschaftslage gibt es etwas zu tun.

Die Ausbildung zum Notarfachange-
stellten dauert zwei oder drei Jahre und
wird beimNotar sowie in der Berufsschule
absolviert. Während dieser Zeit sollen die
Auszubildenden nicht zuletzt auch früh
andas eigenverantwortlicheArbeitenund
die direkte KommunikationmitMandan-
ten, Gerichten und Behörden herange-
führt werden.

Notarfachangestellten, die ihre Ausbil-
dung erfolgreich absolviert haben, stehen
weitereKarrieremöglichkeiten offen. So ist
es im Bereich der Notarkasse, also in Bay-
ern und der Pfalz, beispielsweise möglich,
eine Weiterbildung zum Inspektor im
Notardienst zu machen. Damit ist – ohne
Studium – eine Beschäftigung im gehobe-
nenöffentlichenDienstmöglich. Andernorts
können Mitarbeiter sich zum „Notarfach-
wirt/in“ weiterbilden lassen. Anja Hall

Folge 59:
Der Notarfachangestellte

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe.

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Dr. Benedikt
Schreindorfer,
Notar in Straubing
Quelle: Fotowerkstatt Gahr


